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Aktuelle Situation 
Die vom Fachbereich Persönliche Schutzausrüs-
tungen erarbeiteten Schriften 

DGUV Regel 112-202 „Benutzung von Stech-
schutzkleidung, Stechschutzhandschuhen und 
Armschützern“ [4] 

DGUV Regel 112-995 „Benutzung von Schutz-
handschuhen“ [3] 

weisen darauf hin, dass Schutz- und Metallring-
geflecht-Handschuhe für den Einsatz u.a. an 
Bandsägen und anderen beweglichen Maschi-
nenteilen nicht konzipiert und geprüft sind. 

Das Benutzen dieser Handschuhe an Bandsä-
gen, anderen beweglichen Maschinenteilen und 
Antrieben ist daher grundsätzlich nicht bestim-
mungsgemäß. Diese Fachbereich AKTUELL 
erläutert die Hintergründe. 

Erforderliche Maßnahmen 
Die Auswahl und die Bereitstellung persönlicher 
Schutzausrüstung muss gemäß  

PSA-Benutzungsverordnung PSA-BV [2] 

erfolgen. Danach darf der Arbeitgeber nur per-
sönliche Schutzausrüstungen auswählen und 
den Beschäftigten bereitstellen, die 

● Schutz gegenüber der zu verhütenden Ge-
fährdung bieten, ohne selbst eine größere Ge-
fährdung mit sich zu bringen und

● für die am Arbeitsplatz gegebenen Bedingun-
gen geeignet sind.

Die Versicherten haben nach Arbeitsschutz-
gesetz persönliche Schutzausrüstung wie 
Schnitt- oder Stechschutz bestimmungsgemäß 
zu benutzen. Die bestimmungsgemäße Benut-
zung und insbesondere die ggf. bestehenden 
Einsatzbeschränkungen ergeben sich aus der 
Gebrauchsanleitung des Herstellers. 

Fazit 
Beim Schutz gegen Gefährdungen kommt die 
Maßnahmenhierarchie gemäß TOP-Prinzip zur 
Anwendung: 
1. Technisch
2. Organisatorisch
3. Personenbezogen

Damit ist im

Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG [1] 

gesetzlich verankert, dass zuerst technische 
Schutzmaßnahmen an Bandsägen und anderen 
beweglichen Maschinenteilen und Antrieben zur 
Anwendung kommen müssen. 
Niemand darf zu der falschen Annahme gelan-
gen, dass seine Sicherheit durch den Einsatz von 
Schnittschutz- und Metallringgeflecht-
Handschuhen gewährleistet oder erhöht wird.  

Das Sachgebiet Fleischwirtschaft unterstützt 
ausdrücklich den Standpunkt des Sachgebietes 
„Stech- und Schnittschutz“ im Fachbereich Per-
sönliche Schutzausrüstungen in Bezug auf die 
Verwendung von Schnittschutz- und Metallring-
geflecht-Handschuhen an Bandsägen und ande-
ren beweglichen Maschinenteilen:  

Die Verwendung von Schnittschutz- und  
Metallringgeflecht-Handschuhen ist nicht be-
stimmungsgemäß und daher nicht zulässig. 
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